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Die Stadtverordnetenversammlung
- Beteiligungsausschuss -

  
Tagesordnung Punkt 9 der öffentlichen Sitzung am 16. September 2014

Vorlagen-Nr. 14-F-03-0032

Einbindung Gesamtpersonalrat in den Beteiligungsausschuss;
Konzernbetriebsrat / Gesamtbeschäftigtenvertretung
- Bericht des Dez. III vom 08.09.2014

   

Beschluss Nr. 0067

 
1. Der Bericht des Dezernats III vom 08.09.2014 wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Magistrat wird gebeten, seinen unter 1. genannten Bericht um eine Stellungnahme des 
Gesamtpersonalrats und des städtischen Rechtsamts zu ergänzen und dem 
Beteiligungsausschuss zu dessen kommender Sitzung (04.11.2014) vorzulegen.

3. Der Magistrat (Dez. III) wird gebeten, in der kommenden Sitzung (04.11.2014) anwesend zu 
sein, um zu folgenden Punkten Stellung zu nehmen:

a) Erläuterung, auf welcher rechtlichen Grundlage und in welcher Art und Weise die Stadt Hanau 
einen Konzernbetriebsrat geschaffen hat;

b) Erläuterung von nicht tarifrechtlich begründeten Konstruktionen eines Konzernbetriebsrats/einer 
Gesamtbeschäftigtenvertretung;

c) Besonderheiten bei Personalräten im Vergleich zu den dem Betriebsverfassungsgesetz 
unterfallenden Betriebsräten.

Herrn Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .09.2014
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Lorenz
Vorsitzender
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Der Stadtverordnetenvorsteher Wiesbaden,     .09.2014

Dem Magistrat
mit der Bitte um Kenntnisnahme
und weitere Veranlassung

Nickel
Stadtverordnetenvorsteher

Der Magistrat Wiesbaden,     .09.2014
    - 16 -

Dezernat III
mit der Bitte um weitere Veranlassung 
zu Nrn. 2 und 3

Dezernat III/GPR und
Dezernat II/30
mit der Bitte um Kenntnisnahme zu Nr. 2 Gerich

Oberbürgermeister
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